
HANDELSBLATT, 19.10.2005
lg KARLSRUHE. Der Bundesge-
richtshof (BGH) hat nun Klarheit
darüber geschaffen, inwelchemVer-
hältnis nationaler und europäischer
Rechtsschutz im Patentrecht zuei-
nander stehen. Nach einem jüngst
veröffentlichten Urteil steht fest:
Wenn vor dem Europäischen Pa-
tentamt (EPA) ein Einspruchsver-
fahren gegen eine Patentanmel-
dung anhängig ist, kann nicht zu-
gleich eine Nichtigkeitsklage vor
demDeutschen Patentgericht erho-
ben werden. Das regelt Paragraf 81
Patentgesetz, der dem Einspruchs-
verfahren Vorrang vor der Klage
einräumt. Laut den BGH-Richtern
gilt diese Subsidiaritätsklausel
nicht nur für Einsprüche nach deut-
schem Recht, sondern auch im Ver-
hältnis zu Verfahren auf europäi-
scher Ebene.
Damit wies das Karlsruher Ge-

richt die Klage eines Unterneh-
mens im Streit um ein Patent aus
dem Gebiet der Röntgen-Technolo-

gie als unzulässig ab. Die Klägerin
wollte beim Deutschen Patentge-
richt die Nichtigkeit eines beim
EPA angemeldeten Patents feststel-
len lassen –wegenmangelnderNeu-
heit undwegen fehlender erfinderi-
scher Tätigkeit. Der BGH verwies
auf das dort laufende Einspruchs-
verfahren: Die EPA hatte das Patent
bereits in abgeänderter Form zuge-
lassen, aber die Entscheidungs-
gründe noch nicht zugestellt – wo-
mit das Verfahren noch nicht been-
det war.
Der BGH machte deutlich, dass

die entsprechende Klausel nicht
nur dem Wortlaut, sondern auch
dem Sinn nach auf das Verhältnis
zwischen deutschem und europäi-
schem Rechtsschutz anwendbar
sei. Zweck der Bestimmung sei es
nämlich, widersprüchliche Ent-
scheidungen zu vermeiden. Denn
vor Abschluss des EPA-Einspruchs-
verfahrens stehe nicht fest, welchen
Inhalt das Patent genau habe.
Würde das Gericht nicht den Ein-

spruchsbescheid abwarten, müsste
es auf unsicherer Grundlage ent-
scheiden.
Ob Kläger damit in allen Fällen

auf den EPA-Bescheid warten müs-
sen, ist damit aber noch nicht ab-
schließend geklärt. Laut dem neuen
Urteil der BGH-Richter gilt dieVor-
rangklausel jedenfalls dann, wenn
die Einwände gegen das Patent so-
wohl per Einspruch als auch in der
Nichtigkeitsklage geltend gemacht
werden können. Das war hier der
Fall: Mangelnde Neuheit des Pa-
tents und fehlendeerfinderischeTä-
tigkeit rechtfertigen eine Versa-
gung des Patents auch durch die
EPA. Ob der Vorrang ebenfalls gilt,
wenn der Kläger das Patent aus
Gründen angreift, die er nur im
deutschen Klageverfahren geltend
machen kann, ließ der BGH offen –
diese Frage war im entschiedenen
Fall nicht entscheidungsrelevant.
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DÜSSELDORF. Wenn es nach dem
Willen des Bundesverkehrsminis-
ters ginge, dürften in 10 Jahren sämt-
liche bundesdeutschen Autobahnen
in der Hand privater Betreiber sein.
Bundes- undLandesstraßen inKom-
bination mit der Einführung einer
privaten PKW-Maut könnten fol-
gen. Schulen, Krankenhäuser, Bun-
deswehreinrichtungen und inKürze
sogar Gefängnisse werden bereits
von Unternehmen betrieben. PPP,
also Public Private Partnerships,
oder auch ÖPP, also öffentlich-pri-
vate Partnerschaften, heißen die
Ehemodelle, welche die Hoffnun-
gen der öffentlichen Hand und der
privaten Bauwirtschaft nähren.
Ein neues Gesetz, das ÖPP-Be-

schleunigungsgesetz, das noch vor
Ende der alten Legislaturperiode
am 8. September in Kraft getreten
ist, zeugt vomWillen des Gesetzge-
bers, die Partnerschaften noch stär-
ker zu fördern. Für dieAnwaltssozie-
täten eröffnen die PPP-Projekte ein
lukratives Beschäftigungsfeld, denn
die komplexen Projekte sind hoch-
gradig beratungsintensiv. Bei dem
größten aktuell anstehenden PPP-
Projekt Deutschlands, dem Bau und
Betrieb eines Teilstücks der Auto-
bahn A8, vertreten Linklaters,
Lovells und Freshfields Bruckhaus
Deringer drei der insgesamtvierBie-
terkonsortien, die sich um den Zu-
schlag bewerben. Zu den weiteren
Kanzleien, die bei aktuellen Verfah-
renmandatiert sind, gehörendie Lu-
ther Menold Rechtsanwaltsgesell-
schaft, die mit der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Ernst&Young ko-
operiert, Gleiss Lutz oder Bird &
Bird. ImBereichderAnalyse, obVor-
haben überhaupt PPP-geeignet
sind, teilen sie sich das Feldmit Pro-
jektsteuerungsgesellschaften wie
Drees & Sommer oder Professor
Weiss & Partner. Letztere ermitteln
imVorfeld einer Vergabe den Public
Sector Comparator (PSC), den Ver-
gleichswert, der anzeigt, obPPPkos-

tengünstiger als eine Eigenrealisie-
rung ist.
Diesmittels einerBetriebskosten-

simulation über eine Vertragslauf-
zeit von bis zu 30 Jahren zu berech-
nen, ist nur eines der Probleme, das
die Berater im Zusammenhang mit
PPP-Projekten lösen müssen, dazu
kommen die technische und Finan-
zierungsfragen, ob Projektfinanzie-

rungoder Forfaitierungmit Einrede-
verzicht. Das neueÖPP-Beschleuni-
gungsgesetz hat hier nach Ansicht
der mit PPP befassten Rechtsexper-
ten nur in einigen Bereichen mehr
Rechtssicherheit geschaffen. „Die
größten Probleme bei PPP-Projek-
ten liegen in der Rechtsanwen-
dung“, betont Rechtsanwalt Alexan-
der von Negenborn, Leiter der Pra-

xisgruppe Projektfinanzierung bei
Lovells.
Eine rechtliche Erleichterung be-

trifft den Grunderwerb der PPP-
Grundstücke. „Durch eine Ände-
rung des Grunderwerbsteuergeset-
zes wird sichergestellt, dass bei der
Veräußerung und dem anschließen-
den Rückerwerb einer Immobilie
durch die öffentliche Hand nicht
zweimal Grunderwerbsteuer an-
fällt“, erläutert Anwalt Olaf Otting,
Partner bei der Anwaltskanzlei
Gleiss Lutz. Voraussetzung für die
Steuererleichterung sei allerdings,
dass die Rückübertragung des
Grundstücks an die öffentliche
Hand am Ende des Vertragszeit-
raumsbereits vereinbart sei. Erleich-
terungen gibt es auch bei derGrund-
steuer. Gehört das Grundstück von
vornherein dem privaten Investor,
ist nun festgelegt, dass es von der
Grundsteuer befreit ist.
Vor der Neuregelung eines ande-

ren Steuerthemas, dem der Umsatz-
steuer, hat sich der Gesetzgeber je-
doch gedrückt. Nach wie vor wird
der Privatinvestor umsatzsteuerlich
belastet. Kauft er für die Erstellung
und den Betrieb des Objekts Leis-
tungen bei Dritten ein, muss er dar-
auf die 16 Prozent Mehrwertsteuer
bezahlen, ohne sie sich erstatten las-
sen zu können, da seinVertragspart-
ner – der Staat – kein Unternehmer
ist, der umsatzsteuerpflichtige Um-
sätze erzielt. Der negative Finanzie-
rungseffekt, der für den Unterneh-
mer dadurch entsteht, dass er sich
sein zusätzlich gebundenes Kapital
von 16 Prozent in die Mietforderun-
gen an den Staat einpreisen muss
und es sich somit erst nach und
nach über die Dauer des Vertrages
zurück holen kann,wird inDeutsch-
land nicht abgemildert.
Einen sowohl in rechtlicher wie

auch in praktischer Sicht nochunge-
klärten Brocken hat der Gesetzge-
ber den Partnern von ÖPP-Projek-
tenmit einemneuenVergabeverfah-
ren hingeworfen, dem so genannten
wettbewerblichen Dialog. Diesen

können Auftraggeber in bestimm-
ten Fällen statt des sonst üblichen
Verhandlungsverfahrens wählen.
Mit dem neuen § 6a Vergabeverord-
nung,wird einTeil des so genannten
EU-Legislativpakets zur Änderung
desVergaberechts umgesetzt (Richt-
linie 2004/18/EG). Nach Vorstel-
lung der EU-Kommission soll das
Verfahren zum Tragen kommen,
wenn Vorhaben so komplex sind,
dass der öffentliche Auftraggeber
selber nicht weiß, was er eigentlich
genau ausschreiben soll – etwa bei
Verkehrsinfrastrukturprojekten,
großen Computernetzwerken oder
Vorhaben mit komplexer Finanzie-
rung.Dann kanner in vor der eigent-
lichen Ausgabe der Verdingungsun-
terlagen, auf die die ausgewählten
Bieter einAngebot abgeben können,
eine Art Dialogphase ansetzen.
In diesem „Dialog“ erarbeiten

Bieter und Auftraggeber gemein-
sam mögliche Lösungswege. Beim
Verhandlungsverfahrenwerden erst
Angebote abgegeben, und dann
wird verhandelt. Es sei jedoch zu be-
fürchten, dass während des Dialogs
vertrauliche Lösungsvorschläge des
einen Bieters gegen dessen Willen
zur weiteren Diskussion an andere
Unternehmen weiter gegeben wer-
den, sagt Rechtsanwalt Ramin Goo-
darzi, Vergaberechtsexperte von
Bird&Bird. Hier kommt es stark auf
den öffentlichen Auftraggeber an,
eine PPP-Vergabe unabhängig von
derRechtsform transparent abzuwi-
ckeln. „Die öffentliche Hand ist ge-
fordert, die Verfahren gut vorzube-
reiten und durch zügige Abwick-
lungdieTransaktionskostenderBie-
ter zu senken“, betont Rechtsanwalt
Jan Endler, PPP-Experte bei Linkla-
ters. Beimbisher größtenPPP-Hoch-
bau-Projekt in Deutschland, mit ei-
nemProjektvolumenvon410Millio-
nen Euro, welches die Sanierung
von Schulen im Kreis Offenbach be-
trifft, war von einer Beschleunigung
noch nichts zu spüren: Es dauerte es
34Monate, bis Hochtief den Auftrag
erhielt.
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alb BERLIN. Reiseveranstalter, die
Studienreisen ins Ausland in ihrem
Programm haben, können Steuern
sparen. Wie aus einer neuen Ent-
scheidung des Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) hervorgeht, soll
auf das Angebot von Studien- und
Sprachreisen im Ausland eine ver-
einfachte Margenbesteuerung an-
gewendet und Vorsteuerabzug ge-
währt werden. Das Urteil bestätigt
ein Plädoyer des Generalanwalts
Miguel Poiares Maduro vom Juni
diesen Jahren. Europas oberste
Richter setzen damit ihre Recht-
sprechung zu Gunsten von Sprach-
angeboten im Ausland fort. Aus-
landsreisen könnten dadurch von
den Veranstaltern billiger angebo-
ten werden.
Die Entscheidung in Luxemburg

hatte ein auf Sprach- und Studien-
reisen spezialisiertes Unterneh-
men ausHeidelberg erstritten, dass
sichgegeneine ungünstigeBesteue-
rung ihrer Pauschalangebote
wehrte. Deren drei- bis zehnmona-
tige „High-School“- und „Col-
lege“-Programme setzen sich aus

den Serviceleistungen ganz unter-
schiedlicher ausländischer Anbie-
ter zusammen. Die Kunden zahlen
für die einzelnen Dienstleistungen
vom Flug bis zurUnterbringung im
Ausland aber nur einen Pauschal-
preis.
Für den Reiseanbieter wäre es

ein aufwendiger Papierkrieg, nun
alle Leistungen von Dritten gegen-
über den deutschen Finanzämtern
einzeln abzurechnen. Schon des-
halb sehen eine Vorschrift der EU-
Mehrwertsteuerrichtlinie und das
deutscheUmsatzsteuergesetz „Son-
derregelungen für Reisebüros“ vor.
Die gelten ihrer Bestimmung nach
aber nur für Pauschalreisen.
Kernstück der Regelung ist eine

Beschränkung der Besteuerung auf
die Margen. Dafür muss das Reise-
unternehmennurdieDifferenz zwi-
schen dem eigenen Verkaufspreis
ohne Mehrwertsteuer und den Be-
trägen, die tatsächlich für die Be-
zahlungderDrittleistungen imAus-
land ausgegeben werden, besteu-
ern. Außerdem darf das Reisebüro
Vorsteuerabzüge geltend machen.
Letztlich werden damit Leistungen

im Ausland so behandelt, als wür-
den sie im Inland erbracht.
Das zuständige Heidelberger Fi-

nanzamtwollte diese Erleichterun-
gen für Sprachreisen aber nicht gel-
ten lassen. Wer Schülerinnen und
Schüler im Alter von 15 bis 18 Jah-
ren oder Studenten erste prakti-
sche Spracherfahrungen im Aus-
landvermittle, betreibt nachAuffas-
sung der Finanzbeamten noch
lange kein klassisches Reisebüro.
Dagegen setzte sich das Heidelber-
ger Unternehmen erfolgreich zur
Wehr.
Die Richter am EuGH bestätig-

ten in demUrteil aus der vergange-
nen Woche ihre schon immer libe-
rale Rechtsprechung zu Sprachrei-
sen. Für sie geht es nicht umdenNa-
men, sondern um den Inhalt. Auch
wer nicht nur ständig Reisen mit
Halbpension in einDrei-Sterne-Ho-
tel ander türkischenRiviera vermit-
tele, könne unter die Sonderrege-
lung für Reisebüros fallen, so die
Richter. Die Voraussetzung, dass
eine Sprach- und Studienreisen
gleich simpel wie ein Pauschalur-
laub besteuert wird, liege auch bei

Sprachreisen ins Ausland vor. Das
Angebot von Sprachreisen setze
sich wie ein Pauschalurlaub auch
aus verschiedenen Bausteinen zu-
sammen. Schließlich biete das Un-
ternehmen aus Heidelberg einen
vollen Service von der Flugreise
bis zur Unterbringung in der Gast-
familie an. Letzteres koste genauso
Geld, wie die Übernachtung in ei-
ner Pension.
Interessant ist, wie die Europa-

richter über den für die Anwen-
dung des Reisebüroprivilegs stö-
renden Sprach- und Studienteil an
dem Pauschalurlaub entschieden.
Das seien im Vergleich zu den Kos-
ten für Flug und Unterbringung
nurNebenleistungen, heißt es dazu
in dem Urteil. Eigentlich eine Ab-
qualifizierung der Sprachkurse an
ausländischen Unis und Colleges.
Aber eine Stellungnahme der Bun-
desregierung, die in denSprachkur-
sen den Schwerpunkt solcher Rei-
sen sah, wiesen die Richter damit
im Ergebnis zurück.

PPP – Lukrative Jobs für Rechtsanwälte
Public Private Partnership, das Zusammenwirken von Staat und Privatwirtschaft, braucht gute Beratung

Gericht zeigt Herz für Reiseveranstalter
Europäischer Gerichtshof verlangt niedrigere Besteuerung für Anbieter von Studien- und Sprachreisen

Europäisches Patentverfahren geht
Klage in Deutschland voran
Gericht muss Einspruchsentscheidung von EU-Patentamt abwarten

Beliebtes Projekt für Public Private Partnership: Der Bau oder Ausbau von
Autobahnen wird durch private Unternehmen vorfinanziert.

Clifford Chance an
der Spitze von
M&A-Rankings
Die aktuellen M&A-Rankings,
die den Zeitraum Januar bis Sep-
tember 2005 umfassen, sehen
die internationale Rechtsan-
waltssozietät Clifford Chance
ganz vorn. In Europa ist Clifford
Chance bei Thomson Financial
auf Platz eins mit 203 abge-
schlossenen Transaktionen. In
Deutschland steht die Kanzlei
mit 60 angekündigten Transak-
tionen und einem Volumen von
63,5 Mrd. US-Dollar ebenfalls
an erster Stelle der Rankings.
Mergermarket und Bloomberg
sehen Clifford Chance eben-
falls vorn.

White & Case bringt die
Tipp24 AG an die Börse
Die internationale Anwaltsso-
zietät White & Case hat die
Tipp24 AG bei ihrem Börsen-
gang an den amtlichen Markt
der Frankfurter Wertpapier-
börse (Prime Standard) beglei-
tet. Tipp24 vermittelt in
Deutschland über die Webseite
www.tipp24de die Teilnahme
an fast allen Glücksspielen der
staatlichen und staatlich kon-
zessionierten Lotterien.

Beiten Burkhardt berät
Payback-Betreiber
Die Sozietät Beiten Burkhardt
hat die Loyalty Partner GmbH,
München, den Betreiber von
Deutschlands größtem Bonus-
programm Payback, juristisch
beraten. Die Deutsche Luft-
hansa AG und der Handelskon-
zern Metro hatten am 30. Sep-
tember große Anteilspakete an
dem Payback-Betreiber an den
britischen Private Equity-Fonds
Palamon Capital Partners veräu-
ßert. Palamon hatte Clifford
Chance mandatiert. Die Kanzlei
Lovells vertrat das finanzie-
rende Bankenkonsortium unter
Führung der Barclays Bank.
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liDÜSSELDORF.Wer einen ausländi-
schen Betrieb erbt, muss sich darauf
einstellen, dass er bestimmte Steuer-
vorteile nicht nutzen kann. Das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz hat
jetzt entschieden, dass Steuerver-
günstigungen, die bei inländischen
Firmen anfallen, nicht für ererbte Be-
triebe, die imEU-Ausland liegen, gel-
ten. Weder stehe dem Erben zu, die
ausländische Erbschaftsteuer auf
den deutschen Steueranspruch mehr
als nur zum Teil anzurechnen, so die
Richter. Noch komme er in den Ge-
nuss des Betriebsvermögensfreibe-
trags und eines Bewertungsab-
schlags. Denn der Erbe könne sich
nicht auf die EG-Grundfreiheiten
oder den Gleichbehandlungsgrund-
satz berufen.
Der Kläger hatte von seiner Mut-

ter neben dem deutschen Nachlass
auch einen Bauernhof in Frankreich
geerbt. Das Finanzamt hatte darauf
eineErbschaftsteuer von21,39 % fest-
gesetzt, der Kläger beanspruchte
aber nur 14,62 %, und zwar so, dass
die französische Erbschaftsteuer –
entsprechenddemWert des französi-
schen zum Wert des deutschen Ver-
mögens – komplett angerechnet
wurde. Darüber hinaus verlangte er
für den Bauernhof auch die Steuer-
vergünstigungen für deutsches Be-
triebsvermögen.
Das Finanzgericht lehnte beides

ab: Die europäische Niederlassungs-
undKapitalverkehrsfreiheit verlange
keine vollständige Vermeidung von
Doppelbesteuerung, urteilte das Ge-
richt. Denn es bleibe unentschieden,
welchen von beiden Mitgliedsstaa-
ten eine Verpflichtung treffen sollte,
die Erbschaftsteuer-Doppelbelas-
tung ganz aufzuheben. DieUngleich-
behandlung sei zudem gerechtfer-
tigt, weil in Deutschland die Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums und da-
mit Zusatzbelastungen für die Eigen-
tümer stärker ausgeprägt seien.

Aktenzeichen
EuGH: C-200/04

Aktenzeichen
FG Rheinland-Pfalz: 4 K 1951/04

Aktenzeichen
BGH: X ZR 29/05
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Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Der Kanzleiführer im Handelsblatt

Die erste Adresse
für führende Anwälte,

Berater und Prüfer.

Das Entscheidende wissen.

Woche für Woche das
Wichtige aus Recht,
Wirtschaft und Steuern
in einem Heft.

Das Entscheidende wissen.
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Der nächste

Kanzleiführer
Ihr Partner in ÖsterreichDeutschland und

Büro Wien

Bäckerstraße 6
A-1010 Wien
Tel. 00 43/ 1/ 5 13 01 00 0
Fax 00 43/ 1/ 5 13 01 00 11
www.gplaw.at · info@gplaw.at

Büro Nürnberg

Prinzregentenufer 3
90489 Nürnberg
Tel. 00 49/ 911/ 5 88 88 5 0
Fax 00 49/ 911/ 5 88 88 5 10
www.gplaw.de · info@gplaw.de

* Bank- und Kreditsicherungsrecht

* Unternehmensgründung, Reorganisation,
Sanierung und Verkauf

* Kapitalmarkt- und Kapitalanlagehaftungsrecht

Nähere Informationen zur Anzeigenschaltung:
Susanne Böttcher, Tel.: 02 11/8 87-13 12, E-Mail: s.boettcher@vhb.de

Wuppertal, Essen, Riesa

RINKE TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wall 39, 42103 Wuppertal
Tel. 02 02/24 96-0, Fax 02 02/24 96-1 19
buero@rinke-gruppe.de, www.rinke-gruppe.de

Mitglied von
MOORE STEPHENS International Limited –
eine weltweite Vereinigung unabhängiger
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Steuerberatung Wirtschaftsrecht

erscheint am 2. 11. 2005

Internationales
Wirtschaftsrecht

AUS UNSEREN
KREISEN Steuervorteil

nur für
deutsche Firma
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